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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Berufungswerbers, vom 20. Mai 

2008 gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 9. Mai 2008 betreffend 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2007 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber (Bw) bezieht Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Pension) sowie 

(als Beteiligter) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bzw. Vermietung und Verpachtung, 

wobei die beiden zuletzt genannten Einkünfte unter dem Veranlagungsfreibetrag des § 41 Abs 

3 EStG liegen.  

Im Rahmen der Lohnverrechnung wurde von der bezugauszahlenden Stelle an Stelle des 

(dem Bw zustehenden) Alleinverdienerabsetzbetrages ohne Kind iHv € 364,- der 

Alleinverdienerabsetzbetrag für 3 Kinder iHv € 889,- berücksichtigt, obwohl die 

Voraussetzungen dafür nicht (mehr) vorlagen. Im Rahmen der Veranlagung kam es zu einer 

Nachzahlung iHv € 505,02 (und nicht der Differenz von € 525), weil der Kirchenbeitrag 

antragsgemäß im Ausmaß von € 100 als Sonderausgabe iSd § 18 EStG berücksichtigt wurde. 

Der Bw wendet sich in seiner Berufung nur dagegen, dass ihm die Steuer vorgeschrieben 

wurde. Seiner Meinung nach müsste die Steuer der bezugauszahlenden Stelle im 
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Haftungsweg vorgeschrieben werden, weil diese die unrichtige Berechnung zu verantworten 

habe. Im übrigen ergebe sich aus der Differenz von € 505,02 an Stelle von € 525,- dass die 

gesamte Lohnverrechnung fehlerhaft sei. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so ist der Steuerpflichtige zu 

veranlagen, wenn der Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde, aber die 

Voraussetzungen nicht vorlagen (§ 41 Abs 1 Z 5 EStG). Diese zwingend durchzuführende 

Veranlagung ist unabhängig vom Verschulden und führt dazu, dass der Steuerpflichtige zum 

Schuldner der Einkommensteuer wird.  

Eine insgesamt fehlerhafte Berechnung der Lohnsteuer liegt im gegenständlichen Fall nicht 

vor. Die Differenz zwischen € 525,- und € 505,02 erklärt sich mit den beantragten 

Sonderausgaben „Kirchenbeitrag“.  

Eine Inanspruchnahme des Arbeitgebers im Haftungsweg (§ 82 EStG) – wie vom Bw 

beantragt - ist nicht möglich, weil der Arbeitnehmer gemäß § 83 Abs 2 Z 1 EStG in den 

Pflichtveranlagungsfällen des § 41 EStG (und um einen solchen handelt es sich im 

Berufungsfall) unmittelbar in Anspruch zu nehmen ist. 

Die Berufung war damit der eindeutigen Gesetzeslage entsprechend abzuweisen.  

Graz, am 16. Dezember 2009 


